Auszug zu Leistungen und Freihaltegeld aus dem aktuellen Rahmenvertrag gemäß § 75 Abs. 1 und 2 SGB XI
 zur vollstationären Pflege zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen

der Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin, zugleich für die Bundesknappschaft,

dem Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK) 

– Landesvertretung Berlin 

- dem AEV - Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V.

- Landesvertretung Berlin -

dem BKK-Landesverband Ost,

dem IKK-Landesverband Brandenburg und Berlin,

der Krankenkasse für den Gartenbau, zugleich handelnd für die landwirtschaftliche Krankenversicherung in Berlin, vertreten durch den IKK-Landesverband Brandenburg und Berlin 

Verband der privaten Krankenversicherung e.V.

und

dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales

und

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e.V.

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Landesverband Berlin e.V.

Deutsches Rotes Kreuz - Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.

Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg e.V.

Jüdische Gemeinde zu Berlin

Zusammenschluss kommunaler Einrichtungen

und

Berliner Krankenhausgesellschaft e.V.

und

Bundesverband privater Alten-, Pflegeheime und soziale Dienste, - Regionalgruppe Berlin -

Präambel

Zur Sicherstellung der vollstationären Pflege im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung vereinbaren die Vertragspartner nach folgenden Grundsätzen zu verfahren und die folgenden Einzelheiten zu beachten. Für den Bereich der Behindertenhilfe findet diese Vereinbarung keine Anwendung.

Abschnitt I

Inhalt der Pflegeleistungen sowie Abgrenzung zwischen den allgemeinen Pflegeleistungen, den Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung und den Zusatzleistungen gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 1 SGB XI

§ 1

Inhalt der allgemeinen Pflegeleistungen

Inhalt der Pflegeleistungen sind die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Unterstützung, zur teilweisen oder zur vollständigen Übernahme der Aktivitäten im Ablauf des täglichen Lebens oder zur Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Durchführung der Aktivitäten. Die Hilfen sollen diejenigen Maßnahmen enthalten, die Pflegebedürftigkeit mindern sowie einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit und der Entstehung von Sekundärerkrankungen vorbeugen. Die Durchführung und Organisation der Pflege richten sich nach dem allgemeinen Stand der medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse. Die Pflegeleistungen sind in Form der aktivierenden Pflege unter Beachtung der Qualitätsvereinbarung nach § 80 SGB XI zu erbringen.

Zu den allgemeinen Pflegeleistungen gehören je nach Einzelfall folgende Hilfen:

Hilfe bei der Körperpflege

1 Ziele bei der Körperpflege

Die Körperpflege orientiert sich an den persönlichen Gewohnheiten des Pflegebedürftigen.

Die Intimsphäre ist zu schützen. Die Pflegekraft unterstützt den selbstverständlichen Umgang mit dem Thema "Ausscheiden/Ausscheidung." Ziele der Körperpflege beinhalten insbesondere:

1.1 An- und Auskleiden

Hilfe bei der Auswahl der Kleidung

An- Ausziehtraining im Sinne aktivierender Pflege

Bei Bedarf vollständige Übernahme der Handlung des An- und Ausziehens

1.2 Waschen (Ganzkörperwaschung), Duschen und Baden

Transfer zur Waschgelegenheit und zurück

Ganzkörperwäsche (ohne Haarwäsche)

Hautpflege am gesamten Körper

Nägel reinigen, schneiden/feilen  bei Bedarf Kontaktherstellung zur Fußpflege

Duschen / Baden

1.3 Mundpflege und Zahnpflege

Zähne putzen, Mundhygiene

Reinigen der Zahnprothese, Hilfe beim Einsetzen und Entfernen

Lippenpflege

Soor- und Parotitisprophylaxe

1.4 Kämmen und Rasieren

Kämmen und Herrichten der Tagesfrisur (keine Dauerwelle, kein Schneiden und Färben)

Nass- oder Trockenrasur

bei Bedarf Kontaktherstellung zum Friseur

1.5 Haare waschen

Waschen und Trocknen der Haare

Transfer zur Waschgelegenheit und zurück

Kämmen und Herrichten der Tagesfrisur (keine Dauerwelle, kein Schneiden und Färben)

1.6 Unterstützung bei Ausscheidungen

An- und Ausziehen einzelner Kleidungsstücke

Wechseln der Kleidung

Hilfe beim Aufstehen und Aufsuchen der entsprechenden Räumlichkeiten und zurück

Hilfe bei Blasen- und/oder Darmentleerung

Unterstützung bei Inkontinenz (z.B. Dauerkatheterpflege, Urinalpflege bzw. - wechsel, Windeln, Stomapflege) Obstipationsprophylaxe

Kontinenztraining

Waschen des Genitalbereiches

Hilfe beim Erbrechen

Waschen des Gesichts, der Hände nach dem Erbrechen, Gebisspflege nach dem Erbrechen

Hautpflege der gewaschenen Körperteile

1.7 Säubern des Pflegebereiches

Säubern des Pflegebereichs von Verunreinigungen durch Ausscheidungen

Entsorgung der Ausscheidungen und benutzten Materialien

1.8 Lagern, Betten, Mobilisieren

 Hilfe beim Aufstehen und Wiederaufsuchen des Bettes

Betten machen/richten (Teil-)Wechsel der Bettwäsche

Maßnahmen zum körper- und situationsgerechten Sitzen und Liegen

bei schwerster Bettlägerigkeit spezielle Lagerung zur Vorbeugung von Sekundärerkrankungen

Pneumonie- / Kontraktur- und Dekubitusprophylaxe

 Hilfestellung beim Setzen und Verlassen des Rollstuhls

An- und Ablegen von Körperersatzstücken (Prothesen)

 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme

2 Ziele der Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung (einschließlich notwendiger Diät) ist anzustreben. Der Pflegebedürftige ist bei der Essens- und Getränkeauswahl sowie bei Problemen der Nahrungsaufnahme zu beraten. Zur selbständigen Nahrungsaufnahme ist der Einsatz von speziellen Hilfsmitteln zu fördern. Zu ihrem Gebrauch ist anzuleiten. Bei Nahrungsverweigerung ist ein differenzierter Umgang mit den zugrunde liegenden Problemen erforderlich.

Dies beinhaltet insbesondere:

2.1 Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung / Hilfe beim Essen und Trinken

Transfer zum Essplatz und zurück

Aufrichten im Bett

alle Tätigkeiten, die der unmittelbaren Vorbereitung dienen und die Aufnahme der Nahrung ermöglichen

Darreichen der Nahrung

Unterstützung beim Umgang mit Besteck

2.2 Hygiene

Hände waschen

Mundpflege

Säubern ggf. Wechseln der Kleidung

2.3 Ärztlich verordnete Sondenkost bei implantierter Magensonde

Aufbereiten der ärztlich verordneten Sondenkost

Sachgerechte Verabreichung der Sondenkost

Spülen der Sonde

3 Medizinische Behandlungspflege

Neben den pflegebedingten Leistungen und der sozialen Betreuung erbringen die Pflegeeinrichtungen bisherige Leistungen der medizinischen Behandlungspflege bis zum 31.12.04 durch das Pflegepersonal weiter, soweit sie nicht vom behandelnden Arzt selbst erbracht werden (§ 43 Abs. 2 und 3 SGB XI).

Die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege werden im Rahmen der ärztlichen Behandlung entsprechend der ärztlichen Anordnung erbracht. Die ärztliche Anordnung und die Durchführung sind in der Pflegedokumentation festzuhalten.

4 Mobilität und soziale Betreuung

Ziel ist u. a. die Förderung der Beweglichkeit, der Abbau überschießenden Bewegungsdrangs sowie der Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung. Durch Leistungen der sozialen Betreuung soll die Pflegeeinrichtung für die Pflegebedürftigen einen Lebensraum gestalten, der ihnen die Führung eines selbständigen und selbst bestimmten Lebens ermöglicht sowie zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft innerhalb und außerhalb der Einrichtung beiträgt. Dies schließt die Information, ggf. die Beratung über Ansprüche an Sozialleistungsträger mit ein und kann auch die Unterstützung bei der Realisierung von Leistungsansprüchen umfassen. Hilfebedarf bei der persönlichen Lebensführung und bei der Gestaltung des Alltags nach eigenen Vorstellungen soll durch Leistungen der sozialen Betreuung ausgeglichen werden, soweit dies nicht durch das soziale Umfeld (z. B. Angehörige oder Freunde) geschieht. Dies kann die Unterstützung beim Umgang und der Verwaltung von kleineren Geldbeträgen umfassen. Ziel ist es, insbesondere Vereinsamung, Apathie, Verstimmung und Immobilität vorzubeugen, um dadurch einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit und/oder psychischen Beeinträchtigung entgegenzuwirken bzw. diese zu mindern. In diesem Sinne dienen die Leistungen im Rahmen der sozialen Betreuung u. a. der allgemeinen Orientierung zur Bewältigung des persönlichen Alltags (zeitlich, örtlich, personell, situativ) und einem Leben in der Gemeinschaft, der Bewältigung von Lebenskrisen, Unterstützung bei der Erledigung persönlicher Angelegenheiten und der Begleitung Sterbender.

4.1 Erhalt von Alltagskompetenzen und Mobilität

Motivation zur Bewegung und ggf. Hilfestellung

An- und Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung/Wohngruppe

An- und Ablegen von Körperersatzstücken (Prothesen)

Gehen, Stehen und Treppen steigen

Gruppenaktivitäten z. B. Spaziergänge, gemeinsame Einkäufe, Ausflüge

Planung und Organisation von Behördengängen und Arztbesuchen und die dazu erforderliche Begleitung von Bezugspersonen (z. B. durch Angehörige, externe Begleitdienste oder Pflege-Betreuungskräfte der Pflegeeinrichtung)

Förderung sozialer Kontakte

Angebote und Maßnahmen zur Tagesstrukturierung

5 Ziel der Leistungen für Unterkunft und Verpflegung

Ziel der Leistungen für Unterkunft und Verpflegung ist es, eine bedarfsgerechte und möglichst auf den einzelnen Bewohner abgestimmte Versorgung zu gewährleisten. Zur Unterkunft und Verpflegung gehören alle Leistungen, die den Aufenthalt des Pflegebedürftigen in einer Pflegeeinrichtung ermöglichen, soweit sie nicht den allgemeinen Pflegeleistungen, den Zusatzleistungen sowie den Aufwendungen für Investitionen nach § 82 Abs. 2 SGB XI zuzuordnen sind. Dabei umfasst die Verpflegung die im Rahmen einer ausgewogenen und pflegegerechten Ernährung notwendigen Getränke und Speisen. Unterkunft und Verpflegung umfassen insbesondere:

5.1 Ver- und Entsorgung

hierzu zählt z. B. die Versorgung mit bzw. Entsorgung von Wasser, Energie und Brennstoffen sowie Abfall. Die Bereitstellung von Energie erfolgt für das Betreiben von Elektrogeräten wie:

Fernseher, Videogeräte, PC

 Unterhaltungselektronik

Geräte zur Körperpflege.

5.2 Reinigung

dies umfasst die Reinigung des Wohnraumes und der Gemeinschaftsräume (Sichtreinigung, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung) und der übrigen Räume entsprechend Hygiene/ Reinigungsplan und darüber hinaus im Bedarfsfall.

5.3 Wartung und Unterhaltung

dies umfasst die Wartung und Unterhaltung der Gebäude, Einrichtung und Ausstattung, technischen Anlagen und Außenanlagen. Die technischen Anlagen der Einrichtung werden gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen gewartet und gepflegt.

5.4 Wäscheversorgung

die Wäscheversorgung umfasst die Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der von der Einrichtung zur Verfügung gestellten Wäsche sowie das maschinelle Waschen und ggf. kleine Instandsetzungen der persönlichen Wäsche und Kleidung. Das Wechseln der Wäsche erfolgt nach Bedarf. Beim Einräumen der persönlichen Wäsche wird ggf. Unterstützung geleistet.

5.5 Speise- und Getränkeversorgung

dies umfasst die Zubereitung und die Bereitstellung von Speisen und das Vorhalten von Getränken in erreichbarer Nähe für den Bewohner. Die Speise- und Getränkeversorgung berücksichtigt ernährungsphysiologische Erkenntnisse unter besonderer Beachtung des individuellen Flüssigkeitsbedarfs des Bewohners. Der Speiseplan des Tages bzw. der Woche ist in seinem täglichen bzw. wöchentlichen Angebot abgestimmt. Dem Bewohner wird je nach Notwendigkeit bei der Nahrungsaufnahme geholfen. Die Zeiten für die Mahlzeiten sind flexibel. Bei der Bereitstellung von Getränken und Speisen werden Diätvorschriften beachtet.

5.6 Gemeinschaftsveranstaltungen

dies umfasst den Aufwand für Veranstaltungen zur Förderung des Gemeinschaftslebens, nicht jedoch die Organisation zur Durchführung oder Teilnahme von/an Gemeinschaftsveranstaltungen (s. allgemeine Pflegeleistungen).

§ 3
Zusatzleistungen

(1) Die Erbringung und Berechnung von Zusatzleistungen ist nur gemäß § 88 Abs. 2 SGB XI zulässig.

(2) Zusatzleistungen sind die über das Maß des Notwendigen hinausgehenden Leistungen der Pflege und Unterkunft und Verpflegung der Pflegeeinrichtung (§§ 1 und 2), die laufend oder in regelmäßiger Wiederkehr von der Pflegeeinrichtung angeboten oder erbracht werden, nicht mit der Pflegevergütung nach § 82 SGB XI abgedeckt sind und vom Versicherten individuell wählbar sind. Es handelt sich um Komfortleistungen bei Unterkunft und Verpflegung sowie zusätzliche pflegerisch betreuende Leistungen.

(3) Folgende Leistungen stehen beispielhaft für Zusatzleistungen:

Bereitstellung einer Begleitperson bei Einkäufen außerhalb der Einrichtung

Begleitung des Pflegebedürftigen aus privaten Anlässen (z. B. Theaterbesuch)

Versorgung von Haustieren

Belegung von Doppel- und Mehrbettzimmern durch Einzelpersonen

Einzelbelegung in Räumen, die wegen ihrer Größe auch zum Aufenthalt von zwei Personen geeignet sind oder besonders große bzw. besonders aufwendig ausgestaltete Räume

(4) Leistungen der Pflegeeinrichtung, die als einmalig anfallende Leistungen zu betrachten sind, sind keine Zusatzleistungen im Sinne des § 88 SGB XI. Sie sind als Serviceangebot der Pflegeeinrichtung zu verstehen und können ohne Aufnahme in den Heimvertrag zwischen Pflegebedürftigen und Pflegeeinrichtung vor Leistungserbringung geregelt werden.

Hierzu zählen u.a.:

Reparaturarbeiten an persönlichen Einrichtungsgegenständen

Hilfe beim Einzug/Umzug, die sich z.B. auf den Möbeltransport bzw. das häusliche Umfeld beziehen

Ausrichten einer Feier

Zur Verfügungstellung eines Gästezimmers

Bewirtung von persönlichen Gästen des Heimbewohners.

§ 4
Formen der Hilfe

(1) Gegenstand der Unterstützung ist die Hilfe,

die der Pflegebedürftige braucht, um seine Fähigkeiten bei den Aktivitäten des täglichen Lebens zu erhalten oder diese Fähigkeiten (wieder) zu erlernen, damit er ein möglichst eigenständiges Leben führen kann,

die der Pflegebedürftige bei den Aktivitäten benötigt, die er nicht oder nur noch teilweise selber erledigen kann.

Dabei soll die Hilfe auch zur richtigen Nutzung der dem Pflegebedürftigen überlassenen Pflegehilfsmittelbeitragen. Diese Hilfe ersetzt nicht die Unterweisung des Pflegehilfsmittellieferanten in den Gebrauch des Pflegehilfsmittels. Zur Unterstützung gehören ferner solche Tätigkeiten der Pflegekraft, durch die notwendige Maßnahmen so gestützt werden, dass bereits erreichte Eigenständigkeit gesichert wird oder lebenserhaltende Funktionen aufrechterhalten werden.

(2) Bei der vollständigen Übernahme der Verrichtungen handelt es sich um die unmittelbare Erledigung der Verrichtungen des täglichen Lebens durch die Pflegekraft. Eine teilweise Übernahme bedeutet, dass die Pflegekraft die Durchführung von Einzelhandlungen im Ablauf der Aktivitäten des täglichen Lebens gewährleisten muss.

(3) Beaufsichtigung und Anleitung zielen darauf ab, dass die täglichen Verrichtungen in sinnvoller Weise vom Pflegebedürftigen selbst durchgeführt und Eigen- oder Fremdge-fährdungen, z. B. durch unsachgemäßen Umgang mit Strom, Wasser oder offenem Feuer, vermieden werden. Zur Anleitung gehört auch die Förderung der körperlichen, psychischen und geistigen Fähigkeiten zur selbständigen Ausübung der Verrichtungen des täglichen Lebens. Beaufsichtigung oder Anleitung kommen insbesondere bei psychisch Kranken sowie geistig und seelisch Behinderten in Betracht.

(4) Therapieinhalte und Anregungen von anderen an der Betreuung des Pflegebedürftigen Beteiligten, z. B. Ärzte und Physiotherapeuten, sind bei der Durchführung der Pflege angemessen zu berücksichtigen.

§ 5
Pflegehilfsmittel und technische Hilfen

Zum Erhalt und zur Förderung einer selbständigen Lebensführung sowie zur Erleichterung der Pflege und Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen sind Pflegehilfsmittel gezielt einzusetzen und zu ihrem Gebrauch ist anzuleiten. Stellt die Pflegekraft fest, dass Pflegehilfsmittel oder technische Hilfen erforderlich sind, veranlasst sie die notwendigen Schritte.

§ 6
Abgrenzung der allgemeinen Pflegeleistungen von Unterkunft und Verpflegung sowie Zusatzleistungen

(1) Zu den allgemeinen Pflegeleistungen gehören die in § 1 aufgeführten Hilfen. Weiterhin ist zu den Leistungen nach Satz 1 der ausschließlich mit den allgemeinen Pflegeleistungen und der Unterkunft und Verpflegung im Zusammenhang stehende Aufwand zu 60 % zuzurechnen, soweit er entsteht in den Bereichen

Betriebsverwaltung,

Steuern, Abgaben, Versicherung,

Energieaufwand,

Wasserver- und entsorgung,

Abfallentsorgung,

Wäschepflege,

Gebäudereinigung.

(2) Zur Unterkunft und Verpflegung gehören die in § 2 genannten Leistungen. Vom Aufwand nach Abs. 1 Satz 2 ist 40 % dem Bereich Unterkunft und Verpflegung zuzuordnen.

(3) Der den Leistungen nach §§ 1 und 2 zuzurechnende Aufwand darf keinen Anteil für Zusatzleistungen enthalten.

(4) Die Pflegeeinrichtung hat sicherzustellen, dass die Zusatzleistungen die notwendigen Leistungen der vollstationären Pflege nicht beeinträchtigen.

§ 27
Abwesenheit des Pflegebedürftigen

(1) Bei vorübergehender Abwesenheit eines Pflegeheimbewohners bis zu drei Tagen wird das volle Entgelt weitergezahlt. Der Bewohner kann zwischen Verpflegung durch den Träger oder Auszahlung des ersparten Beköstigungssatzes wählen.

(2) Bei vorübergehender Abwesenheit von mehr als drei Tagen wird vom ersten Abwesenheitstag an ein Freihaltegeld gezahlt, wenn der Pflegeheimplatz während dieses Zeitraumes freigehalten wird und die Rückkehr in die Pflegeeinrichtung zu erwarten ist.

(3) Das Freihaltegeld umfaßt 85% der vertraglich vereinbarten Pflegevergütung und das um den Beköstigungssatz verminderte Entgelt für Unterkunft und Verpflegung.

(4) Der Beköstigungssatz wird in der jeweils gültigen Vergütungsvereinbarung ausgewiesen. 

(5) Freihaltegeld wird gezahlt

bei Krankenhausbehandlung und Kur-/Rehabilitationsmaßnahmen für längstens drei Monate innerhalb eines Kalenderjahres,

oder aus Anlaß eines Urlaubs für längstens 30 Tage innerhalb eines Kalenderjahres

oder wenn die Kostenträger der Freihaltung zugestimmt haben.

� Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes Buch (XI) - Soziale Pflegeversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014)


§ 75 Rahmenverträge und Bundesempfehlungen über die pflegerische Versorgung


(1) Die Landesverbände der Pflegekassen schließen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung sowie des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. im Land mit den Vereinigungen der Träger der ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Land gemeinsam und einheitlich Rahmenverträge mit dem Ziel, eine wirksame und wirtschaftliche pflegerische Versorgung der Versicherten sicherzustellen. Für Pflegeeinrichtungen, die einer Kirche oder Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts oder einem sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, können die Rahmenverträge auch von der Kirche oder Religionsgemeinschaft oder von dem Wohlfahrtsverband abgeschlossen werden, dem die Pflegeeinrichtung angehört. Bei Rahmenverträgen über ambulante Pflege sind die Arbeitsgemeinschaften der örtlichen Träger der Sozialhilfe, bei Rahmenverträgen über stationäre Pflege die überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die Arbeitsgemeinschaften der örtlichen Träger der Sozialhilfe als Vertragspartei am Vertragsschluß zu beteiligen. Die Rahmenverträge sind für die Pflegekassen und die zugelassenen Pflegeinrichtungen im Inland unmittelbar verbindlich.


(2) Die Verträge regeln insbesondere:


1.  	den Inhalt der Pflegeleistungen sowie bei stationärer Pflege die Abgrenzung zwischen den allgemeinen Pflegeleistungen, den Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung und den Zusatzleistungen,


2.  	die allgemeinen Bedingungen der Pflege einschließlich der Kostenübernahme, der Abrechnung der Entgelte und der hierzu erforderlichen Bescheinigungen und Berichte,


3.  	Maßstäbe und Grundsätze für eine wirtschaftliche und leistungsbezogene, am Versorgungsauftrag orientierte personelle Ausstattung der Pflegeeinrichtungen,


4.  	die Überprüfung der Notwendigkeit und Dauer der Pflege,


5.  	Abschläge von der Pflegevergütung bei vorübergehender Abwesenheit (Krankenhausaufenthalt, Beurlaubung) des Pflegebedürftigen aus dem Pflegeheim,


6.  	den Zugang des Medizinischen Dienstes und sonstiger von den Pflegekassen beauftragter Prüfer zu den Pflegeeinrichtungen,


7.  	die Verfahrens- und Prüfungsgrundsätze für Wirtschaftlichkeitsprüfungen,


8.  	die Grundsätze zur Festlegung der örtlichen oder regionalen Einzugsbereiche der Pflegeeinrichtungen, um Pflegeleistungen ohne lange Wege möglichst orts- und bürgernah anzubieten.


(3) Als Teil der Verträge nach Absatz 2 Nr. 3 sind entweder


1.  	landesweite Verfahren zur Ermittlung des Personalbedarfs oder zur Bemessung der Pflegezeiten oder


2.  	landesweite Personalrichtwerte


zu vereinbaren. Dabei ist jeweils der besondere Pflege- und Betreuungsbedarf Pflegebedürftiger mit geistigen Behinderungen, psychischen Erkrankungen, demenzbedingten Fähigkeitsstörungen und anderen Leiden des Nervensystems zu beachten. Bei der Vereinbarung der Verfahren nach Satz 1 Nr. 1 sind auch in Deutschland erprobte und bewährte internationale Erfahrungen zu berücksichtigen. Die Personalrichtwerte nach Satz 1 Nr. 2 können als Bandbreiten vereinbart werden und umfassen bei teil- oder vollstationärer Pflege wenigstens


1.  	das Verhältnis zwischen der Zahl der Heimbewohner und der Zahl der Pflege- und Betreuungskräfte (in Vollzeitkräfte umgerechnet), unterteilt nach Pflegestufen (Personalanhaltszahlen), sowie


2.  	im Bereich der Pflege, der sozialen Betreuung und der medizinischen Behandlungspflege zusätzlich den Anteil der ausgebildeten Fachkräfte am Pflege- und Betreuungspersonal.


Die Heimpersonalverordnung bleibt in allen Fällen unberührt.


(4) Kommt ein Vertrag nach Absatz 1 innerhalb von sechs Monaten ganz oder teilweise nicht zustande, nachdem eine Vertragspartei schriftlich zu Vertragsverhandlungen aufgefordert hat, wird sein Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch die Schiedsstelle nach � HYPERLINK "http://www.juris.de/jportal/portal/t/1wod/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=66&doc.id=BJNR101500994BJNE012400307&doc.part=S&doc.price=0.0" \l "focuspoint" �§ 76� festgesetzt. Satz 1 gilt auch für Verträge, mit denen bestehende Rahmenverträge geändert oder durch neue Verträge abgelöst werden sollen.


(5) Die Verträge nach Absatz 1 können von jeder Vertragspartei mit einer Frist von einem Jahr ganz oder teilweise gekündigt werden. Satz 1 gilt entsprechend für die von der Schiedsstelle nach Absatz 4 getroffenen Regelungen. Diese können auch ohne Kündigung jederzeit durch einen Vertrag nach Absatz 1 ersetzt werden.


(6) Die Spitzenverbände der Pflegekassen und die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene sollen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen, des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. sowie unabhängiger Sachverständiger gemeinsam mit der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe Empfehlungen zum Inhalt der Verträge nach Absatz 1 abgeben. Sie arbeiten dabei mit den Verbänden der Pflegeberufe sowie den Verbänden der Behinderten und der Pflegebedürftigen eng zusammen.





